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Erstinformationen für Asyl-Helferkreise 
 
Diese Informationen sollen den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Bereich der 
Asylbewerberunterbringung eine kleine Hilfestellung sein und eine Orientierungshilfe bieten. 
Sie basieren auf den bisherigen Erfahrungen. Es ist ein Versuch, oft an uns herangetragene 
Fragen zu beantworten. 
 
Zu den hier beschriebenen Themen erhalten Sie gerne bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Landratsamtes Rottal-Inn Auskünfte. Jedoch hoffen wir mit dieser 
Informationsschrift viele Fragen von vornherein zu beantworten. 
 
Gerne nimmt Frau Ursula Müller, als Ehrenamtsbeauftragte, auch Anregungen, Tipps und 
Kritik zu dieser Informationsschrift, die wir fortentwickeln und bei Bedarf aktualisieren, 
entgegen. 
 

Ladratsamt Main 
Diese Informationen bieten eine erste Orientierung.  Sie können keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und Aktualität erheben. 
 
 
Leistungen für Asylbewerber 
 
Im Asylbewerberleistungsgesetz sind die Basiszuwendungen geregelt. Die Höhe der 
Leistungen ist an die Sozialhilfesätze angelehnt und beinhaltet neben dem sog. physischen 
Existenzminimum (Essen, Trinken, Kleidung, Unterkunft) auch das sozio-kulturelle 
Existenzminimum (Teilnahme am gesellschaftlichen Leben). So erhalten das 
Familienoberhaupt, Ehegatte und die Kinder jeweils unterschiedliche monatliche 
Zuwendungen. 
 
Mit Aufnahme in einer Unterkunft : 
 
• erhalten Asylbewerber in der von ihnen genutzten Unterkunftdie Gebrauchsgüter des 
Haushalts (Geschirr und Besteck, Kissen, Zudecke und Bettwäsche, etc.). Diese Artikel sind 
leihweise für die Dauer der vorläufigen Unterbringung zur Verfügung gestellt und verbleiben 
nach einem Auszug in der Unterkunft. 
 
• erhalten Asylbewerber finanzielle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG), deren Höhe unter anderem vom Alter des Asylbewerbers abhängig ist 
(Regelbedarfsstufen vgl. Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II). 
 
 
Verfahren bei Ankunft der Asylbewerber 
 
Allgemein 
Wenn die Neuankömmlinge aus den Aufnahmeeinrichtungen in die dezentralen Unterkünfte 
gebracht werden, sind in der Regel Mitarbeiter des Sachgebietes Soziale Angelegenheiten,  
vor Ort und empfangen die Asylbewerber. Sie zeigen den Neuankömmlingen die künftigen 
Wohnräume und klären den Ablauf der wichtigsten Dinge (Einweisung bei Verhalten im 
Notfall,…). 
Außerdem erhalten sie erste Informationen über zustehende Leistungen. 
Ferner werden die Neuankömmlinge darauf hingewiesen, dass sie sich unbedingt bei der 
Gemeinde anmelden und beim Ausländeramt vorsprechen müssen.  
 
 


